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Madrid teil. Vielleicht wollte der eine sehen, ob wir auch wirklich politisch
neutral waren, vielleicht ging es der anderen in erster Linie darum, zu wissen,
daB wirklich die Bediirftigsten unter den Notleidenden unsere Hilfe erfuhren.
Nur dann konnte sie in der Schweiz mit gutem Gewissen fiir das Hilfswerk wer-
ben. In rastloser Vortrags- und Werbetitigkeit tat sie dies auch und tat es
immer wieder fiir die Werke, bei denen sie sich wirklich engagiert wuBte. Auch
fiir sie war immer das Ende eines Auftrages auch ein Neuanfang. So wurde sie
zum treibenden Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fiir kriegsgeschd-
digte Kinder, die als Nachfolgeorganisation der Spanienkinderhilfe wiederum
Hilfswerke und andere Organisationen verschiedenster Richtung umfafBte. Diese
Haltung bewihrte sich auch in der Fliichtlingshilfe, zu deren Trigern das
Schweizerische Arbeiterhilfswerk und zu deren Griindern sie selbst gehorte. In
der Nachkriegszeit wurde sie vor allem zu einem der Begriinder der spiteren
Helvetas, des Schweizerischen Aufbauwerks fiir die Entwicklungslinder. Nach-
lem sie sich aus der praktischen Arbeit zuriickgezogen hatte, setzte sie sich, so-
zusagen als Wanderprediger, fiir die UNO und ihre Hilfsorganisationen ein.

Beim Riickblick auf ein solches Leben, das vielen zum Segen und zum An-
sporn geworden ist, suchen wir immer nach seinen Quellen, nach seinen treiben-
den Kriften. So kommt uns immer wieder in den Sinn, wie Regina Kigi-Fuchs-
mann nach jeder Sitzung und jedem Vortrag, der sie in die Gegend von Bern
fiihrte, alles niederlegte und in das Heim ging, wo ihr unheilbares Kind seine
letzten Lebensjahre verbrachte. Mit ihren eigenen Worten moéchten wir es sa-
gen: «Wie hitte ich das tausendfiltige, fiirchterliche Leid, das die geschicht-
lichen Ereignisse im Laufe der Jahre an mich herantrugen, nicht verstehen,
nicht in mich hineintreten lassen konnen, wenn das kranke Kind mich nicht
gelehrt hitte, demiitig zu sein und die Schmerzen anderer Menschen zu ver-
stehen. Und auch das andere: da3 ich das Gliick, einen gesunden, begabten,
menschlich tapferen Sohn zu haben, in seiner ganzen Stérke erleben konnte und
es nicht fiir selbstverstindlich hinnahm...» Rodolfo Olgiat:

NZZ Nr. 279 vom 18. Juni 1972

Zusitzliche Hmterlassenenfursorge fiir Witwen und
Qaisen der Pro Juventute im Rahmen des Bundesgesetzes
tber die Ergdnzungsleistungen

Das Bundesamt fiir Sozialversicherung stellt der Pro Juventute seit 1939 einen
jahrlichen Kredit zur Verfiigung zur Unterstiitzung von Witwen bis zum 62. Al-
tersjahr und von Kindern bis zum 18. Altersjahr bzw. bis zum 25. Altersjahr,
wenn sie in einem Lehrverhiltnis stehen, weiter die Schule besuchen oder stu-
dieren. Ferner fiir Witwen ohne Kinder bis zum 62. Altersjahr, sofern sie auf
Grund eines drztlichen Zeugnisses nicht verdienen konnen. An dieser Stelle
muB vor allem auf die Bestimmung in den Leitsdtzen zur zusitzlichen Hinter-
lassenenfiirsorge hingewiesen werden, wonach dauernd von der Armenpflege
unterstiitzten Witwen und Waisen keine Geldleistungen gewdhrt werden diirfen,
es sei denn, sie wiirden durch diese von der Armengendssigkeit befreit.
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Durch die mehrmalige Erh6hung der AHV-Rente, die Einfiihrung der Kan-
tonalen Erginzungsleistung und die Erh6hung des Bundeskredites auf zurzeit
1,2 Millionen Franken ist eine groBziigigere Behandlung der Gesuche moglich
geworden. In fritheren Jahren muften Witwen und Waisen, die nur {iber eine
kleine AHV-Rente verfiigten, oft der Gemeinde iiberlassen werden, weil die
groBe Zahl der Hilfsgesuche nicht erlaubte, den Hinterlassenen ein Existenz-
minimum zu sichern. Heute stehen wir vor einer grundlegend anderen Situa-
tion. Trotz der fiir 1973 vorgesehenen AHV-Rentenerh6hung will das Bundes-
amt fiir Sozialversicherung auch den Jahreskredit an die gemeinniitzigen Insti-
tutionen wesentlich erhohen. Auf dieser finanziellen Basis wird es moglich
sein, Witwen oder Waisen von der Armenunterstiitzung zu befreien.

Die Einkommensgrenzen zur Auszahlung von Renten sind unterschiedlich,
je nach der Zahl der in einem Kanton unterstiitzten Witwen und Waisen und
den vorhandenen Mitteln. Hingegen erhalten Hinterlassene, die wir von der
Armenbehorde ablosen, auf alle Fille jene Unterstiitzung, die ihnen auch vonfp
der Gemeinde zukommt.

Witwe Fr.400.—  bis Fr.500.— pro Monat
1. Kind tiber 12 Jahre Fr.220.—  bis Fr. 275.— pro Monat
2. Kind tiber 12 Jahre Fr.200.—  bis Fr. 250.— pro Monat
3. Kind tiber 12 Jahre Fr.180.—  bis Fr. 225.— pro Monat
Kinderunter 12 Jahren Fr. 150.—  bis Fr. 190.— pro Monat

Dazu wird vergiitet: der ganze Mietzins inkl. Heizung sowie die Kranken-
kassen- und Versicherungspramien.

In der Regel darf das Einkommen nicht héher sein, als zu Lebzeiten des
kiirzlich verstorbenen Mannes, sofern er voll arbeitsfihig war. Spitestens 3
Jahre nach seinem Tode fillt diese Beschrankung dahin.

Fiir Waisen, die aus zwingenden Griinden in Heimen untergebracht werden
miissen, gelten obige Einkommensgrenzen nicht. Es werden die effektiven Ko-
sten angerechnet, von welchen die AHV-Rente und weitere Zuwendungen ab-
gezogen werden.

Zu beachten ist, daB3 Witwen und Waisen, die von der Invaliden-Versiche-
rung unterstiitzt werden, in den Zustindigkeitsbereich von Pro Infirmis fallen.
Besonders wirksame Hilfe fiir die Witwen sind die einmaligen Beitrdge, die fir
Anschaffungen (Mdbel in einfacher Ausfiihrung, Kochherde, Waschmaschinen,
sanitire Einrichtungen, Wohnungsreparaturen, Hausreparaturen, sofern das{
Haus hypothekarisch belastet ist) zugesprochen werden kénnen. Ferner kénnen
sie auch zur Schuldentilgung beansprucht werden, sofern die Witwe fiir die-
selben nicht verantwortlich ist, sowie fiir Leistungen an den Lebensunterhalt
als Uberbriickungsbeitrag, bevor die AHV-Rente nach dem Tode des Mannes
ausbezahlt werden kann.

Weitere Beitragsmoglichkeiten bestehen unter bestimmten Voraussetzungen
auch fiir Waisenkinder geschiedener Eltern und fiir auBerehliche Kinder sowie
fiir Mutterwaisen.

Die Fachmitarbeiterinnen im Zentralsekretariat geben Ihnen gerne schrift-
lich und telephonisch Auskunft. Anmeldeformulare k6nnen auch bei den Pro
Juventute-Bezirkssekretariaten bezogen werden.

Zentralsekretariat Pro Juventute, Zusitzliche Hinterlassenenfiirsorge, Post-
fach, 8022 Ziirich, Telephon (01) 3272 44.

126



	Zusätzliche Hinterlassenenfürsorge für Witwen und Waisen der Pro Juventute im Rahmen des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen

